
422 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI.GP. 

17. 3. 1967 

Regierungsvorlage 

über 
Bundesgesetz vom ................. . 

eine Xnderung der Reisegebührenvor­
schrift 1955, BGBl. Nr. 133 

Der Nationalrat hat heschlossen: 

Artikel I 

Die auf Grund des § 92 Abs. 1 Gehaltsgesetz 
1956, BGBl. Nr. 54, als Bundesgesetz in Geltung 
stehende Verordnung der Bundesregierung vom 
29. März 1955, BGBl. Nr. 133, in der Fassung 
der Verordnung vom 17. September 1955, BGBl. 
Nr. 203, wird geändert wie folgt: 

1. § 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. (1) Die Beamten werden In folgende 
Gebührenstufen eingereiht: 
Gebühren-

stufe Personenkreis 

1 Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
der Verwendungsgruppe E der Dienst­
klassen I bis .III, der Verwendungs­
gruppe D der Dienstklassen I und n 
sowie der Dienstklasse III bis Gehalts­
stufe 5 einschließlich und der Verwen­
dungsgruppe C der Dienstklassen I und 
II; 

Beamte in handwerklicher Verwen­
dung der Verwendungsgruppe . P6 bis 
P 4 ,der Dienstklassen I bis III und der 
Verwendungsgruppen P 3 bis P 1 der 
Dienstklassen I und II sowie der Dienst­
klasse III bis Gehaltsstufe 5 einschließ-
lich; . 

Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 
bis Gehaltsstufe 10 einschließlich; 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe 
W 3 der Dienstklassen I und II sowie 
der Dienstklasse IU bis Gehahsstufe 5 
einschließlich und der Verwen:dungs­
gruppe W 2 ,der Dienstklassen I und II; 

z·eitverpflichtete Soldaten. 

2 Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
der Verwendungs gruppe D der Dienst­
klasse III ab Gehaltsstufe 6, der Ver­
wendungsgruppe C der Dienstklasse III 
und der Verwendungsgruppe B der 
Dienstklassen II und IU; 

Beamte in handwerklicher Verwen·­
dung der Verwendungsgruppen P 3 bis 

Gebühren­
stufe 

3 

Personenkreis 

P 1 der Dienstklasse III ab Gehalts­
stufe 6; 

Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 
ab der Gehaltsstufe 11 und Lehrer der 
Verwendungsgruppe L· 2 bis Gehalts­
stufe 10, ausgenommen die Leiter der 
Verwendungsgruppen L 2 HS und L 2 B; 

Wache beamte der Verwendungsgruppe 
W 3 der Dienstklasse III ab Gehalts­
stufe 6, der Verwendungsgruppe W 2 
der Dienstklasse IIr- und Wachebeamte 
der Verwendungsgruppe W 1 der Dienst­
klassen II und 111; 

Berufsoffiziere der Verwendungs-
gruppe H 2 der Dienstklassen 11 und III. 

Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
der Verwendungsgruppen D,· C und B 
der Dienstklassen IV und V, der Ver­
wendungsgruppe Ader Dienstklassen 
III bis V sowie Beamte aller Verwen­
dungsgruppen der Dienstklasse VI bis 
Gehaltsstufe 5 einschließlich; 

Richteramtsanwärter, Richter und 
staatsanwaltscha,ftliche Beamte der Stan­
desgruppen 1 und 2, Richter und staats­
anw:lltsduftliche Beamte der Standes­
gruppe 3 bis Gehaltsstufe 9 einschließ­
lich; 

Hochschulassistenten 
stufe 11 einschließlich; 

bis Gehalts-

Lehrer der Verwendungsgruppe L 2 
ab der Gehaltsstufe 11, Leiter der Ver­
wendungsgruppen L 2 HS und L 2 B, 
Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 bis 
Gehaltsstufe 12 einschließlich, ausgenom­
men die Leiter der Verwendungs­
gruppe L· 1; 

Beamte des Schu,laufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppen S 3 und S 2 bis 
Gehaltsstufe 5 einschließlich; 

Wachebeamte der Verwendungsgrup­
pen W 2 und W 3 der Dienstklasse IV, 
der Verwendungsgruppe W 1 der 
Dienstklassen IV und V sowie der 
Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5 elll­
schließlich; 

Berufsoffiziere der Verwendungs-
gruppe H 2 der Dienstklassen IV und V, 
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2 422 der Beilag(!n 

Gebühren­
stufe 

4 

. I 

Personenkreis . I 
der Verwendungsgruppe H 1 der Dienst­
klassen III bis V sowie der Verwendungs­
gruppen H 1 und H 2 der Dienst­
klasse VI bis Gehaltsstufe 5 einschließ­
lich.' 

Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
der Dienstklasse VI ab der Gehalts­
stufe 6 und der Dienstklasse VII; 

Richter und staatsanwaltschaftliche 
Beamte der Standesgruppe 3 ab der Ge­
haltsstufe 10 sowie der Standesgruppe 4; 

Hochschulassistenten ab der Gehalts­
stufe 12 und außerordentliche Hoch­
schulprofessoren; 

Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 
ab der Gehaltsstufe 13, Leiter der Ver­
wendungsgruppe L 1; 

Beamte des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppen S 3 und S 2 ab 
der Gehaltsstufe 6 und der Verwen­
dungsgruppe S 1 bis Gehaltsstufe 5 ein­
schließlich; 

Wachebeamte der Verwendungs-
gruppe W 1 der Dienstklasse VI ab der 
Gehaltsstufe 6 und der Dienstklasse VII; 

Berufsoffiziere der Dienstklasse VI ab 
der G~haltsstufe 6 und der Dienst­
klasse VII. 

5 Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
der Dienstklassen VIII und IX; 

Richter und staatsanwaltschaftliche 
Beamte der Standesgruppen 5 bis 8 ein­
schließlich ; 

ordentliche Hochschulprofessoren; 
Beamte des Schulaufsichtsdienstes der 

Verwendungsgruppe S 1 ab der Gehalts­
stufe 6; 

Wachebeamte der Verwendungs-
gruppe WIder Dienstklasse VIII; 

Berufsoffiziere der Dienstklassen VIII 
und IX. 

(2) Für die Einreihung in die Gebührenstufen 
ist die Besoldungsgruppe, Verwendungsgruppe, 
Dienstklasse, Standesgruppe und 'Gehaltsstufe 
maßgebend, der der Beamte zur Zeit der Dienst­
reise, Dienstzuteilung, Dienstverrichtung im 
Dienstort oder Übersiedlung durch Ernennung 
angehört. 

(3) Lehrer, denen eine Dienstzulage nach § 71 
oder nach § 71 ades Gehaltsgesetzes 1956 ge­
bührt, sind in die Gebührenstufe einzureihen, in 
die sie im Falle ihrer Ernennung zum Beamten 
des Schulaufsichtsdienstes der entsprechenden 
Verwendungsgruppe einzureihen wären." 

2. § 7 hat zu lauten: 

,,§ 7. (1) Für Strecken, die mit der Eisenbahn 
zurückgelegt werden, gebührt 

a) den in die Gebührenstufen 1 und 2 ein­
gereihten Beamten die Vergütung nach der 
2. Wagenklasse; 

b) den in die Gebührenstufen 3 bis 5 einge­
reihten Beamten die Vergütung nach der 
1. Wagenklasse, wenn sie diese Wagenklasse 
tatsächlich benützen. 

(2) Wachebeamten der~ Verwendungsgruppe 
W 1 und Berufsoffizieren der Verwendungs­
gruppe H 2 gebührt abweichend von den Bestim­
mungen des Abs. 1 die Verglitung nach der 
1.Wagenklasse, wenn sie aus dienstlichen Grün­
den in Uniform reisen und diese Wagenklasse 
tatsächlich benützen. 

(3) Wird im benützten Zug nur eine Wagen­
klasse geführt, so gebührt dem Beamten abwei­
chend von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
die Vergütung nach dieser Wagenklasse. 

(4) Führen Beamte, die Anspruch auf Ver­
gütung nach der 1. Wagenklasse haben,. und 
Beamte, die Anspruch auf Vergütung nach der 
2. Wagenklasse haben, gemeinsam eine Dienstreise 
durch und bestätigt der Leiter der die Dienst­
reise anordnenden Dienststelle, daß ihr Zusam­
menreisen in einer Wagenklasse aus zwingenden 
dienstlichen Gründen erforderlich ist, so gebührt 
allen Beamten die Vergütung nach der 1. Wagen­
klasse." 

3. § 11 Abs. 1 hat zu.lauten: 

,,§ 11. (1) Wenn bei einer Dienstreise mangels 
eines Massenbeförderungsmittels oder anderer 
Beförderungsmittel Wegstrecken von mehr als 
zwei Kilometer zu Fuß zurückgelegt werden 
müssen, gebührt dem Beamten ein Kilometergeld. 
Das Kilometergeld beträgt für die auf solche Art 
an einem Kalendertag zurückgelegten W'eg­
strecken 

a) für den ersten . bis fünften Kilometer je 
S 1, 

b) ab dem sechsten Kilometer jeS 2. 
Für die Ermittlung der Länge der Wegstrecken, 
für die das Kilometergeld gebührt, ist die kür­
zeste gangbare Verbindung maßgebend. Ist die 
Länge der zurückgelegten Wegstrecken, für die 
das Kilometergeld gebührt, nicht feststellbar, so 
ist für jede Viertelstunde . der Bewegung eine 
Vergütung in .der Höhe des Kilometergeldes für 
einen Kilometer zu leisten." 

. 4. § 13 Abs. 1 bis 3 hat zu lauten: 

,,(1) Die Reisezulage beträgt: 
In der Tage,gebühr Nächtigungs-

.GebÜhren- in Sdlilling gebühr 
stufe Tarif I Tarif II in Schilling 

1 69 54 30 
2 81 63 30 
3 90 69 42 
4 105 81 54 
5 135 102 54 
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422 der Beilagen 

(2) Die Tagesgebühr wird nach Tarif I berech­
net: 

a) für die Dauer. der Reisebewegung (Hinreise, 
Weiterreise, Rückreise), ausgenommen die 
Reisebewegung gemäß Abs. 3 lit. a; 

b) für die ersten 30 Tage des Aufenthaltes in 
derselben Ortsgemeinde; bei Dienstreisen 
innerhalb des politischen Bezirkes, in dessen 
Gebiet der Dienstort oder der Ort der 
Dienstzuteilung des Beamten liegt (Bezirks­
reisen), jedoch nur dann, wenn hiebei ein 
Anspruch auf Nächtigungsgebühr erwächst. 

(3) Die Tagesgebühr wird nach Tarif II berech­
net: 

a) für die Dauer der Reisebewegung (Hinreise, 
Weiterreise, Rückreise) bei Bezirksreisen, 
bei denen kein Anspruch auf Nächtigungs­
gebühr erwächst; 

b) für die Zeit ab dem 31. Tag des Aufent­
haltes in derselben Ortsgemeinde; ferner 
für die Dauer des Aufenthaltes bei Bezirks­
reisen dann, wenn kein Anspruch auf Näch­
tigungsgebühr erwächst." . 

5. In § 13 Abs. 7 erster Satz ist die Ziffer ,,120" 
durch die Ziffer ,,200" zu ersetzen. 

6. § 22 Abs. 2 hat zu lauten: 

. ,,(2) Die Zuteilungsgebühr beträgt: 
1. für die ersten 30 Tage der Dienstzuteilung 

100 v. H. der Tagesgebühr nach Tarif I und 
der Nächtigungsgebühr nach § q; 

2. ab dem 31. Tag der Dienstzuteilung 
a) für Beamte mit Anspruch auf Haushalts­

zulage unter Berücksichtigung von Kindern 
75 v. H. der Tagesgebühr nach Tarif I und 
der Nächtigungsgebühr nach § 13, 

b) für Beamte mit Anspruch auf Haushalts­
zulage ohne Berücksichtigung von Kindern 
50 v. H. der Tagesgebühr nach Tarif 1 und 
der Nächtigungsgebühr nach § 13, 

c) für die übrigen Beamten 25 v. H. der 
Tagesgebühr nach Tarif 1 und der Nächti­
gungsgebühr nach § 13." 

7. § 23 Abs.4 hat zu lauten: 

,,(4) Wird ein Beamter binnen 30 Tagen ab 
Beendigung einer Dienstzuteilung in einer Orts­
gemeinde einer Dienststelle in derselben Orts­
gemeinde zugeteilt, so gilt für die Feststellung, 
in welcher Höhe die Zuteilungsgebühr zu berech­
nen ist, die neuerliche Dienstzuteilung als Fort­
setzung der früheren." 

8. § 34 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Trennungsgebühr beträgt für die 
ersten 30 Tage 100 v. H. der Tagesgebühr nach 
Tarif II und der Nächtigungsgebühr, darüber 

hinaus bis zu seChs Monaten nach dem Dienst­
antritt im neuen Dienstort 50 v. H. der Tages­
gebühr nach Tarif II und der Nächtigungsgebühr. 
über diese Zeit hinaus kann dem Beamten eine 
Trennungsgebühr in der Höhe von 30 v. H. der 
Tagesgebühr nach Tarif II und der Nächtigungs­
gebühr für weitere zwei Jahre gewährt werden; 
soll die zuletzt bezogene Trennungsgebühr für 
einen längeren Zeitraum gewährt werden, so ist 
die Zustimmung des Bundeskanzleramtes und 
des Bundesministeriums für· Finanzen erforder­
lich." 

9. § 73 hat zu entfallen. 

10. § 74 hat zu lauten: 

,,§ 74. Die Bestimmungen des 1., 11. und IV. 
Hauptstückes sind auf die Vertragsbediensteten 
des Bundes (§ 1 des Vertragsbediensteten­
gesetzes 1948) mit der Abweichung sinngemäß 
anzuwenden, daß die Vertragsbediensteten in 
folgende Gebührenstufen eingereiht werden: 
Gebühren_ 

stufe Personenkreis 

1 Vertragsbedienstete des Entlohnungs-
schemas 1 der Entlohnungsgruppe e, der 
Entlohnungsgruppe d bis Entlohnungs­
stufe 15 einschließlich, der Entlohnungs­
gruppe c bis Entlohnungsstufe 11 ein­
schließlich; 

Vertr.agsbedienstete des Entlohnungs­
schemas II der Entlohnungsgruppen p 6 
bis p 4 sowie dler ·Entlohnungsgruppen 
p 3 bis p 1 bis Entlohnungsstufe 15 ein­
schließlich; 

Vertragslehrer des Entlohnungs-
schemas I L der Entlohnungsgruppe I 3 
bis Entldhnungsstufe 11 einschließlich; 

Vertrags lehrer des Entlohnungsschemas 
II L der Entlohnungsgruppe I 3; 

2 Vertragshedienstete des Entlohnungs-
schemas 1 der Entlohnungsgruppe d ab 
der Entlohnungsstufe 16, der Entloh­
nungsgruppe c ab der Entlohnungs­
stufe 12 und .der Entlohnungsgruppe b 
bis Entlohnungsstufe 9 einschließlich; 

Vertragsbedienstete des Entlohnungs~ 
schemas· II der Entlohnungsgruppen p 3 
bis p 1 ab der Entlohnungsstufe 16; 

Vertragslehrer des Entlohnungssche­
mas I L der Entlohnungsgruppe 1 3 ab 
der Entlohnungsstufe 12 und der Ent­
ldhnungsgruppe 1 2 his Entlohnungs­
stufe 10 einschließlich; 

Vertragslehrer des Entlohnungssche­
mas II der Entlohnungsgruppe 1 2. 

3 Vertragsbedienstete des Entlohnungs-
schemas 1 der Entlohnungsgruppe b ab 
der Entlohnungsstufe 10 und der Ent­
lohnungsgruppe aj 

2 
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4 422 der Beilagen 

Vertragslehrer des . Entlo'hnungssche­
mas I L der Entlohnungsgruppe 1 2 ab 
der Entlohnungsstufe 11 und der Ent­
lohnungsgruppe 1 1 j 

Vertragslehrer des Entlohnungssche­
trias II L der Entlohnungsgruppe 1 1." 

Artikel II 

(1) Für die Zeit vom 1. Jänner 1961 bis 
31. Juli 1963 beträgt die Tagesgebühr: 

In der 
Gebühren­

stufe 

1 
2 
3 
4 
5 

Tage,gebühr 
in Schilling 

Tarif I Tarif II 

47 
53 
59 
71 
90 

35 
40 
45 
53 
67 

(2) Für die Zeit vom 1. August 1963 bis 
31. März 1967 beträgt die Reisezulag.e: 

. In der 
Gebühren­

stufe 

'1 
2 
3 
4 
5 

Tarif I 

51 
60 
66 
78 
99 

Tagesgebühr 
in Sdlilling 

Tarif II 

39 
45 
51 
60 
75 

Artikel III 

Nächtigungs­
gebühr 

in Schilling 

25 
25 
35 
45· 
45 

(1) . Artikel I dieses Bundesgesetzes tritt am 
1. April 1967 in Kraft . 

. (2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
treten in dem Zeitpunkt außer Kraft, in dem 
eine auf Gr,und des § 16 des Gehaltsgesetzes 1956 
im Verordnungsweg erlassene Reisegebühren­
vorschrift Geltung erlangt (§ 92 Abs. 1 des Ge­
haltsgesetzes 1956). 

Artikel IV 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

die Bundesregierung betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBL 
Nr. 133, wurde als Verordnung auf Grund des 
§ 21 des Gehaltsüberleitungsgesetzes erlassen. 
Gemäß § 92 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 
bleiben die Bestimmungen der a,uf Gruilid des 
Gehalltsüberleitungsgesetzes erlassenen Verord­
nungen besoldungsrechtlichen Inhaltes, soweit sie 
nicht mit den ,Bestimmungen des Gehaltsgesetzes 
im Widerspruch stehen, als Bundesgesetz in Gel­
tung. Demnach muß die gegenständliche Novelle 
zur ,Reisegebührenvorschrift im Wege eines 
Bundesgesetzes erfolgen. 

Zu Artikel I: 

Zu Z. 1: 

Die derzeit geltenden Bestimmungen des § 3 
der Reisegebührenvorschrift 1955 entsprechen 

, noch dem Gehaltsüberleitungsgesetz. Unter Be­
dachtnahme auf das Gehaltsgesetz 1956 waren 
diese Bestimmungen neu zu fassen. 

Zu Z. 2: 
. Ab dem Inkrafttretendes Sommerfahrplanes 
1956, das war der 3 .. Juni 1956, führen die 
österreichischen Bahnen nur mehr zwei Wagen­
klassen. Zur KlarsteUung, welche Wagenklasse 
nunmehr dienstreisenden Beamten, zusteht, war 

. eine entsprechende Neufassung e11forderlich. 

Z,u Z. 4: 
Die in der Reisegebührenvorschrift 1955 fest­

gesetzten Ansätze der Tagesgebühren wurden in 
der seit dem Inkrafttreten dieser Vorschrift ab-

gelaufenen Zeit zweimal, und zwar ah 1. Jän­
ner 1961 und alb 1. August 1963, die der Näch­
tigungsgebühren einmal, und zwar ab 1. August 
1963, vorschußweise im Wege eines Minister­
ratsbeschlusses neu festgesetzt. Die anhand ver­
schiedener Unterlagen getroffenen Feststellungen 
über Ansteigen der Preise in Beherbergungs- und 
Gaststättenbetrieben machen eine neuerLiche Er­
höhung der Tagesgebühren um 35 v. H. u~d der 
Nächtigungsgebühren um 20 v. H. erforderVch. 

Zu Z. 6: 

Nach dem bisher geltenden Recht wurden ab 
dem 15. Tag die Tages- und Nächtigungsgebühr 
nur nach Ta6f II gewährt. Die Neufassung 
bringt für den Beamten insofern eine Besser­
stellung, als der Tarif I nunmehr für 30 Tage 
angewendet wird. Die Erhöhung auf 30 Tage 
wurde dementsprechend auch in den § 13 Abs. 2 
lit. b, § 23 Albs. 4 und § 34 Abs. 3 berück­
sichtigt. Diese Bestimmung trägt ,auch einer 
Entschließung des Nationalrates Rechnung. 

Zu Z. 10: 

Die lBestimmungt;n für Vertrags bedienstete 
wUrden sinngemäß § 3 angepaßt. 

Zu Artikel 11: 

'Mit den Absätzen 1 und 2 dieses. Artikels 
wurden die bisherigen Vorschußzahlungen, die 
- wie bereits in den Ausführungen zu Z. 3 
erwähnt - auf Grund eines Ministerrats­
besdtlusses erfolgt sind, gesetzlich sanktioniert. 
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42ider Beilagell ,5 

Anhang zu den Erläuternden Bemerkungen zum Bundesgesetz über eine Änderung der Reise­
gebührenvorschrift 1955, BGBI. Nr. 133 

Gel t end e s Re c h t: 

§ 3. (1) Die Beamten werden folgenden Ge­
bührenstufen zugewiesen: 
Gebühren­

stufe 

. 1 
Personenkreis 

Beamte der allgemeinen Verwaltung 
der Verwendungsgruppen E und D der 
Dienstpostengruppe VI, ferner der Ver­
wendungsgruppe C bis einschließlich der 
11. Gehaltsstufe; . 

Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 bis 
einschließlich der 12. Gehaltsstufe; 

Wachebeamte der Verwendungsgrup­
pen W 4 und W 3, ferner Wachebeamte 
der Verwendungsgruppe W 2, Dienst­
klasse 3; 

2 Beamte d'er allgemeinen Verwaltung 
der Verwendungsgruppe C der Dienst­
postengruppe VI ab der 12. Gehaltsstufe 
und derVerwendungsgruppe B der 
Dienstpostengruppe VI; 

Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 
ab der 13. Gehaltsstufe; Lehrer der Ver­
wendungsgruppe L 2 bis einschließlich 
der 11. Gehaltsstufe (mit Ausnahme der 

- Direktoren an Hauptschulen und gleich­
zuwertenden Lehranstalten); 

W achebeam te der V erw end ungsgru ppe 
W 2, Dienstklassen 2 und 1; Wache­
beamte der Verwendungsgruppe W 1 der 
Dienstpostengruppe VI; 

3 . Beamte der allgemeinen Verwaltung 
der Verwendungsgruppe Ader Dienst­
postengruppe VI sowie der Dienstposten­
gruppen V und IV aller Verwendungs­
gruppen; 

Entwurf: 

§ 3. (1) Die Beamten werden in folgende Ge­
bührenstufen eingereiht: 
Gebühren. 

stufe 

1 

PersonenkrelS 

Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
der Verwendungsgruppe E der Dienst­
klassen I bis· III, der Verwendungs-

. gruppe D der Dienstklassen I und II 
sowie der Dienstklasse III bis Gehalts­
stufe 5 einschließlich und derVerwen­
dungsgruppe C der Dienstklassen I 
und II; 

. Beamte in handwerklicher Verwen­
dung der Verwe11'dungsgruppen P 6 bis P 4 
der Dienstklassen . I bis III und der Ver­
wendungsgnippen P 3 bis·P 1 der Dienst­
klassen I und II sowie der Dienst­
klasse III bis Gehaltsstufe 5 einschließ­
lich; 

Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 
bis Gehaltsstufe 10 einschließlich; 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe 
W 3 der Dienstklassen I und 11 sowie der 
Dienstklasse III bis Gehaltsstufe 5 ein­
schließlich und der Verwendungs­
gruppeW 2 der Dienstklassen I und 11; 

zeitverpflichtete Soldaten. 

2 Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
der Verwendungsgruppe D der Dienst­
klasse III ab ·Gehaltsstufe 6, der Ver­
wendungsgruppe C der Dienstklasse III 
und der Verwendungsgruppe B der 
Dienstklassen II und III; 

Seamte in handwerklicher Verwendung 
der Verwendungsgruppen P 3 bis P 1 der 
Dienstklasse III ab Gehaltsstufe 6; 

Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 ab 
der Gehaltsstufe 11 und Lehrer der Ver­
wendungsgruppe L 2 bis Gehaltsstufe 10, 
ausgenommen die Leiter der Verwen­
dungsgruppen L 2 HS und L 2 B; 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe 
W 3 der Dienstklasse III ab·· Gehalts­
stufe 6, der Verwendungsgruppe W 2 der 
Dienstklasse III und W~chebeamte der 
Verwendungsgruppe W 1. der Dienst­
klassen II und III; 

Berufsoffiziere der Verwendungs-
gruppe H 2 der Dienstklassen II und III. 

3 Beamte der Allgemeinen Verwaltrung 
der Verwendungsgruppen D, C und B 
der Dienstklassen IV und V, der Ver­
wendungsgruppe Ader Dienstklassen III 
bis V sowie Beamte aller Verwendungs­
gruppender Dienstklasse VI bis Gehalts­
stufe 5 einschließlich; 
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6 422 der Beilagen 

Gebühren­
stufe 

3 

Gel ten des R e c h t: 

Personenkreis 

Richteramtsanwärter ; Hilfsrichter; 
Richter und staatsanwaltschaftliche Be­
amte der Standesgruppen 1 und 2, so­
wie 3 bis einschließlich der 9. Gehalts­
stufe; 

Hochschulassistenten; Direktoren an 
Hauptschulen und gleichzuwertenden 
Lehranstalten; Lehrer der Verwendungs­
gruppe L 2 ab der 12. Gehaltsstufe; 
Lehrer der Verwendungsgruppe, L 1 (mit 
Ausnahme der Direktoren an mittleren 
Lehranstalten) bis einschließlich der 
17. Gehaltsstufe; Bezirksschulinspektoren 
und hauptamtlich bestellte Inspektoren 
der gewerblichen Fortbildungsschulen bis 
einschließlich der 17. Gehaltsstufe; 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe 
Wider Dienstpostengruppen V und IV; 

4 Beamte der allgemeinen Verwaltung 
der Dienstpostengruppe III; 

Richter und staatsanwaltsschaftliche 
Beamte der Standesgruppe 3 ab der 
10. Gehaltsstufe und der Standesgruppe 4; 

außerordentliche Hochschulprofes-
soren; Direktoren der Verwendungs­
gruppe L 1; Lehrer der Verwendungs­
gruppe L 1, Bezirksschulinspektoren und 
hauptamtlich bestellte Inspektoren der 
gewerblichen Fortbildungsschulen ab der 
18. Gehaltsstufe; Landesschulinspektoren, 
soweit sie nicht der Gebührenstufe 5 zu­
gewiesen sind; 

4 Wachebeamte der Verwendungsgruppe 
W 1 der Dienstpostengruppe 111; 

5' 'Beamte der allgemeinen Verwaitung 
, der Dienstpostengruppen II und I; 

Gebühren­
stufe 

3 

Entwurf: 

Personenkreis 

Richteramtsanwärter, Richter und 
staatsanwaltschaftliche Beamte der Stan­
desgruppen 1 und 2, Richter und staats­
anwaltschaftliche Beamte der Standes­
gruppe 3 bis Gehaltsstufe 9 einschließ­
lich; 

Hochschulassistenten bis Gehalts-
stufe 11 einschließlich; 

Lehrer der Verwendungsgruppe L 2 ab 
der Gehaltsstufe 11, Leiter der Verwen­
dungsgruppen L 2 HS und L 2 B, Lehrer 
der Verwendungsgruppe L 1 bis Gehalts­
stufe 12 einschließlich, ausgenommen die 
Leiter der Verwendungsgruppe L 1; 

Beamte des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppen S J und S 2 bis 
Gehaltsstufe 5 einschließlich; 

Wachebeamte ·der Verwendungsgrup­
pen W 2 und W 3 der Dienstklasse IV, 
der Verwendungsgruppe Wider Dienst­
klassen IV und V SOWie der Dienst­
klasse VI bis Gehaltsstufe 5 einschließ­
lich; 

Berufsoffiziere der Verwendungs-
gruppe H 2 der Dienstklassen IV und V, 
der Verwendungsgruppe H 1 der Dienst­
klassen III bis V sowie der Verwendungs­
gruppen H 1 und H 2 der Dienst­
klasse VI bis Gehaltsstufe 5 einschließ­
lich; 

4 Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
der Dienstklasse VI ab der Gehaltsstufe 6 
und der Dienstklasse VII; 

Richter und staatsanwaltschaftli'che 
Beamte der Standesgruppe 3 ab der Ge­
haltsstufe 10 sowie der Standesgruppe 4; 

Hochschulassistenten ab der Gehalts­
stufe 12 und außerordentliche Hoch­
schulprofessoren; 

Lehrer der Verwendungsgruppe LI ab 
der Gehaltsstufe 13, Leiter der Verwen­
dungsgruppe L 1; 

Beamte des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppen S 3 und S 2 ab der 

4 Gehaltsstufe 6 und der Verwendungs­
gruppe S 1 bis Gehaltstufe 5 einschließ 
lich; 

Wachebamte der Verwendungsgruppe 
WIder Dienstklasse VI ab der Gehalts­
stufe 6 und der Dienstklasse VII; 

Berufsoffiziere der Dienstklasse VI ab 
der Gehaltsstufe 6 und der Dienstklasse 
VII. 

, 5 Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
der Dienstklassen VIII und IX; 
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422 der BeHagen 7 

Ge I t end e s R e eh t: 
Gebühren_ 

scufe Personenkreis 

5 Richter und staatsanwaltschaftliche Be-
amte der Standesgruppen 5 bis 8; 

ordentliche Hochschulprofessoren; Lan­
desschulinspektoren ab der 18. Gehalts­
stufe und solche, die im Bezug der dritten 
Stufe der Gehaltserhöhung stehen; 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe 
WIder Dienstpostengruppe II. 

(2) Für die Einteilung in eine der Ge­
bührenstufen ist die Dienstpostengruppe, Ver­
wendungsgruppe, Standesgruppe, Dienstklasse 
und Gehaltsstufe maßgebend, der der Beamte zur 
Zeit der Dienstreise, Dienstzuteilung, Dienstver­
richtung im Dienstort oder seiner übersiedlung 
angehört. 

§ 7. (1) Für Strecken, die mit der Eisenbahn 
zurückgelegt werden, gebührt 

1. den in die Gebührenstufen 1 und 2 einge­
teilten Beamten die Vergütung nach der 3. Wa­
genklasse, 

2. ,den in ,die Gebührenstufen 3 his 5 einge­
teilten Beamten mit Ausnahme der unter der 
folgenden Ziffer 3 bezeichneten, die Vergütung 
nach der 2. Wagenklasse, 

3. den Beamten der allgemeinen Verwaltung 
der Dienstpostengruppe I und den Richtern der 
Standesgruppe 6 bis 8 die Vergütung nach der 
1. Wagenklasse. 

Beamten der allgemeinen Verwaltung der Ver,­
wendungsgruppe B und leitenden Wachebeamten, 
denen nicht ohnehin auf Grund der vorstehen­
den Bestimmungen der Anspruch auf die 2. Wa­
genklasse zusteht, gebührt, die Vergütung für 
diese Wagenklasse, wenn sie aus dienstlichen 
Gründen in Uniform reisen und die 2. Wagen­
klasse benützen. 

(2) Wird im benützten Zug die gebüh­
rende Wagenklasse nicht geführt, so darf der 
Beamte nur die Vergütung nach der nächstnied­
rigeren, tatsächlich geführten Wagenklasse ver­
rechnen. 

(3) Sind an einer Dienstreise mehrere Be­
amte, die auf verschiedene Wagenklassen An­
spruch halben, beteiligt und bestätigt der Leiter 
der die Dienstreise anordnenden Dienststelle, daß 
ihr Zusammenreisen in einer Wagenklasse aus 
zwingenden dienstlichen Gründen notwendig ist, 
so dürfen die Beteiligten, die nur a,uf eine nied­
rigere Wagenklasse Anspruch haben, die höhere 

Entwurf: 
Gebühren_ 

stufe Personenkreis 

5 Richter und staatsanwaltschaftliche Be-
amte der Standesgruppen 5 bis 8 ein­
schließlich; 

ordentliche Hochschulprofessoren; 
Beamte des Schulaufsichtsdienstes der 

Verwendungsgruppe SI ab der Gehalts­
stufe 6. 

(2) Für die Einreihung in die Gebührenstufen 
ist die Besoldungsgruppe, Verwendungs gruppe, 
Dienstklasse, Standesgruppe und Gehaltsstufe 
maßgebend, der der Beamte zur Zeit der Dienst­
reise, Dienstzuteilung, Dienstverrichtung im 
Dienstort oder übersiedlung durch Ernennung 
angehört. 

(3) Lehrer, denen eine Dienstzulage nach § 71 
oder nach §, 71 ades Gehaltsgesetzes 1956 ge­
bührt, sind in die Gebührenstufe einzureihen, in 
die sie im, Falle ihrer Ernennung zum Beamten 
des Schulaufsichtsdienstes der entsprechenden 
Verwendungsgruppe einzureihen wären. 

§ 7. (1) Für, Strecken, die mit der Eisenbahn 
zurückgelegt werden, gebührt 

a) den in die Gebührenstufen 1 und 2 ein­
gereihten Beamten die Vergütung nach der 
2. Wagenklassej . 

b) den in die Gebührenstufen 3 bis 5 einge­
reihten Beamten die Vergütung nach der 
1. Wagenklasse, wenn sie diese Wagenklasse 
tatsächlich benützen. 

(2) Wachebeamten der Verwendungsgruppe 
W 1 und Berufsoffizieren der Verwendungs­
gruppe H 2 gebührt abweichend von den Be­
stimmungen des Abs. 1 die Vergütung nach der 
1. Wagenklasse, wenn sie aus dienstlichen Grün­
den in Uniform reisen und diese Wagenklasse 
tatsächlich benützen. 

(3) Wird im benützten Zug nur eine Wagen­
klasse geführt, so gebührt dem Beamten abwei­
chend von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
die Vergütung nach dieser Wagenklasse. 

(4) Führen Beamte, die Anspruch auf Ver­
gütung nach der 1. Wagenklasse haben, und Be­
amte, die Anspruch auf Vergütung nach der 2. 
Wagenklasse haben, gemeinsam eine Dienstreise 
durch und bestätigt der Leiter der die Dienst­
reise anordnenden Dienststelle, daß ihr Zusam~ 
menreisen in einer Wagenklisse aus zwingenden 
dienstlichen Gründen erforderlich ist, so gebührt 
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8 422 der Beilagen 

Gel t end e s Re c h t: E n t w u r f: 

Wagenklasse verrechnen, wenn Sie diese be- allen Beamten die Vergütung nach der 1. Wagen-
nützen. klasse. 

§ 11. (1 ) Wenn bei einer Dienstreise mangels 
eines Massenbeförderungsmittels oder anderer 
Beförderungsmittel Wegstrecken von mehr. als 
zwei Kilometer zu Fuß zurückgelegt werden 
müssen, gebührt dem Beamten ein Kilometer­
geld. Das Kilometergeld beträgt für die auf 
solche Art an einem Kalendertagzurückge1egten 
Wegstrecken 

a) für den ersten bis fünften Kilometer je 
S070, 

b) ab dem sechsten Kilometer je S 1'40. 
Für die Ermittlung der Länge der Wegstrecken, 
für die das Kilometergeld gebührt, ist die kür­
zeste gangbare Verbindung maßgebend. Ist die 
Länge der zurückgelegten Wegstrecken, für die 
das Kilometergdd gebührt, nicht feststellbar, so 
ist für jede Viertelstunde der Bewegung eine 
Vergütung in der Höhe des Kilometergeldes für 
einen Kilometer zu leisten. 

§ 13.(1) Die Reisezulage beträgt: 

. In der Tagesgebühr Nächtigungs-
Gebühren- in Schilling gebühr 

stufe in Schilling 
Tarif I Tarif II 

1 36 27 15 
2 41 31 18 
3 46 35 21 
4 55 41 25 
5 70 52 30 

(2) Die Tagesgebühr wird nach Taruf I be­
rechn'et: . 

a) für die Dauer der Reisebewegung (Hin­
reise," Weiterreise, Rückreise), ausgenom­
men die Reisebewegung gemäß Abs. 3 
lit. a; 

b) für die ersten 14 Tage des Aufenthaltes 
in derselben Ortsgemeinde; bei Dienst­
reisen innerhalb des polit·ischen Bezirkes, 
in dessen Gebiet der Dienstort oder der 
Ort der Dienst'zuteilung des Beamten liegt 
(Bezirks reisen), jedoch nur dann, wenn 
hiebei ein Anspruch auf Nächtigungsgebuhr 
erwäch"st. 

(3) Die Tagesgebühr wird nach Tarif II be­
rechnet: 

a) für die Dauer der Reisebewegung (Hin­
(eise, Weiterreise, Rückreise) bei Bezirks­
reisen, bei denen kein Anspruch auf Näch­
tigungsgebühr erwächst; 

b)für die Zeit ab dem 15. Tag des Aufent­
halte.s in derselben Ortsgemeinde; ferner 
für die Dauer des Aufenthaltes bei Bezirks­
reisen dann, wenn kein Anspruch auf 
Nächtigungsgebühr erwächst. 

§ 11. (1 ) Wenn bei einer Dienstreise mangels 
eines. Massenbeförderungsmittels oder anderer 
Beförderungsmittel We.gstrecken von mehr als 
zwei Kilometer zu Fuß zurückgelegt werden 
müssen, gebührt dem Beamten ein Kilometer­
geLd. Das Kilometergeld beträgt für die auf 
solche Art an einem Kalendertag zllrückgelegten 
Wegstrecken 

a) für den ersten bis fünften Kilometer je 
1 S, 

b) ab dem sechsten Kilometer je 2 S. 
Für die Ermittlung der Länge der Wegstrecken, 
für die das Kilometergeld gebührt, ist die kür­
zeste gangbare Verbindung maßgebend. Ist die 
Länge der zurückgelegten Wegstrecken, für die 
das Kilometergeld gebührt, nicht feststeUbar, so 
ist für jede Viertelstunde der Bewegung eine 
Vergütung in der Höhe des Kilometergeldes für 
einen Kilometer iu leisten. 

§ 13. (1) Die Reisezulage beträgt: 

In der Tagesgebühr Nächtigungs-
Gebühren- in Schilling gebühr 

stufe 
Tarif I Tarif II 

in Schilling 

1 69 54 30 
2 81 63 30 
3 90 69 42 
4 105 81 54 
5 135 102 54 

(2) Die Tagesgebühr wird nach Tarif I be­
rechnet: 

a) für die Dauer der Reisebewegung (Hin­
reise, \V/eiterreise, Rückreise), ausgenom­
men' die Reisebewegung gemäß kbs. 3 
lit. a; 

b) für die ersten 30 Tage des Aufenthaltes 
in derselben Ortsgemeinde; bei Dienst­
reisen innerhalb des politischen Bezirkes, 
in dessen Gebiet der Dienstort öder der 
Ort der Dienstzuteilung des Beamten liegt 
(Bezirksreisen), jedoch nur dann, wenn 
hiebei ein Anspruch auf Nächtigungsgebühr 
erwächst. 

(3) Die Tagesgebühr wird nach Tarif II be­
rechnet: 

a) für die Dauer der Reisebewegung (Hin­
reise, Weiterreise, Rüc.k.reise) bei Bezirks­
reisen, bei denen kein Anspruch auf Näch-
tigungsgebühr erwächst; . 

b) für die Zeit ab dem 31. Tag des Aufent­
haltes in derselben Ortsgemeinde; ferner 
für die Dauer des Aufenthaltes bei Bezirks­
reisen dann, wenn kein Anspruch auf 
Nächtigungsgebühr. erwächst; 
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422 det Beilagen 9 

Gel te n des R e c h t: 

(7) Wenn der Beamte nachweist, daß die tat­
sächlichen unvermeidbaren Auslagen für die in 
Anspruch genommene Nachtunterkunft die ihm 
zustehende Nächtigungsgebühr übersteigen, kann 
ihm ein Zuschuß zur Nächtigungsgebühr bis iur 
Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Auslagen, 
höchstens aber bis zu 120 v. H. der Nächtigungs­
gebühr gewährt werden. Jahreszeitlich bedingte 
Beheizungszuschläge dürfen 'hiebei, s~weit sie in 
dem Zuschuß nicht Deckung finden, gesondert 
in Rechnung gestellt werden. 

§ 2i. (2) Die Zuteilungsgebühr beträgt: 

ab dem 31. Tag 

Beamte mit 
für die ab dem Haus-

Beamte mit haltungs-ersten 14 Tage 15. Tag 
zuschußund Haus- übrige 

Kinder- haltungs- l1camte 
zulage zuschuß 

( Aushilfe) 

Tages- 100 v. HI100 v. H.17S v. Hlso v. H'12S v. H. 

gebühr 
Tarif I Tarif II Tarif I, Tarif I . Tarif I 

der Tagesgebühr nach § 13 Abs. 1 

Näch- 100V.H·1100V.H·175V.H. I SOv.H. I 25v.H. 
tigungs-
gebühr 

der Nächtigungsgebühr nach § 13 Abs. 1 

Die Zuteilungs gebühr kann ab dem 31. Tag 
von 25 v. H. bis auf 50 v. H. der Tagesgebühr 
nach Tarif I und der Nächtigungsgebühr erhöht 
werden, wenn der Beamte ein Kind in semem 
Haushalt ganz oder teilweise versorgt. 

§ 23. (4) Wird ein Beamter innerhalb eines 
Zeitraumes von vierzehn Tagen seit Beendigung 
einer Dienstzuteilung in einer Ortsgemeinde 
einer Dienststelle in derselben Ortsgemeinde zu­
geteilt so gilt für die Feststellung, in welcher 
Höhe die Zuteilungsgebühr zu berechnen ist, 
die neuerliche DienstzuteiIung als Fortsetzung 
der früheren. 

§ 34. (3) Die Trennungsgebühr beträgt für die 
ersten 14 Tage 100 v. H. der Tagesgebühr nach 
Tarif Ü und der Nächtigungsgebühr, darüber 
hinaus bis zu sechs Monaten nach dem Dienst-

'antritt im ·neuen Dienstort 50 v. H. der Ta­
gesgebühr nach Tapif 11 und der Nächtigungs­
gebühr. Über diese Zeit hinaus kann dem Be­
amten eine Trennungsgebühr in der Höhe von 
30 v. H.der Tagesgebühr nach Tarif 11 und der 
Nächtigungsgehühr fUr weitere zwei Jahre' ge­
währt wenlen; soH die zuletzthezogene Tren­
nungsgebührfür einen längeren Zeitraum ge­
währt werden, so ist die Zustimmung des Bun­
deskanzleramtes und des Bundesministeriums 
für Finanzen erforderlidl. 

Entwurf: 

5. In § 13 Abs. 7 erster Satz ist die Zahl 
,,120" durch die Zahl ,,200" zu ersetzen. 

§ 22. (2) Die Zuteilungsgebühr beträgt: 

1. für die ersten 30 Tage der Dienstzuteilung 
100 v. H. der Tagesgebühr nach Tarif I und 
der Nächtigungsgebühr nach § 13; 

2. ab dem 31. Tag der Dienstzuteilung 

a) für Beamte mit Ansprudlauf Haushalts­
zulage unter Berücksichtigung von Kindern 
75 v. H. der Tagesgebühr nach Tarif I und 
der Nächtigungsgebühr nach § 13, 

b) für Beamte mit Anspruch auf Haushalts­
z~lage ohne Berücksichtigung von Kindern 
50 v. H. der Tagesgebuhr nach Tarif I und 
der Nächtigungsgebühr nach § 13, 

'c) für die übrigen Beamten 25 v. H. der Ta­
gesgebühr nach Tarif I und der Niichti­
gungsgebühr nach § 13. 

§ 23. (4) Wird ein Beamter binnen 30 Tagen ab 
Beendigung einer Dienstzuteilung in einer Orts­
gemeinde einer Dienststelle in derselben Orts ge­
meinde zugeteilt, so gilt für die Feststellung, in 
welcher Höhe die Zuteilungs gebühr zu berech­
nen ist, die neuerliche Dienstzuteilung als Fort­
setzung der früheren. 

§ 34. (3) Die Trennungsgebührbenrägt für die 
ersten 30 Tage 100 v. H. der Tagesgebühr nach 
Tarif 11 und der Nächtigungsgebühr, darüber 
hina,us bis zu sechs Monaten nach dem Dienst­
antritt im neuen Dienstort 50 v. H. der Ta­
gesgebühr nadl Tarif 11 und .der Nächtigungs­
gebühr. über diese Zeit hinaus kann dem Be­
amten eine Trennungsgebührin der Höhe von 
30 v. H. der Tagesgebühr nach Tarif 11 und der 
Nächtigungsgebühr für weitere zwei Jahre ge­
währt werden; soll die zuletzt bezogene Tren­
nungsgebühr für einen längeren Zeitraum ge­
währt werden, so ist die' Zustimmung des Bun­
deskanzleramtes und des Bundesministepiums 
für Finanzenenforderlich. 
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10 422 derBeilagert 

Gelt end e s R e c h t: 

§ 73. (1) Den Berufsoffizieren werden folgende 
Gebührenstufen zugewiesen: 
Gebühren­

stufe 

2 

3 

Personenkreis 

Berufsoffiziere der Dienstposten­
gruppe VI der Verwendungsgruppe H 2; 

,Berufsüffiziere der Dienstpostengruppe 
VI der Verwendungsgruppe H 1 sowie 
Berufsoffiziere der Dienstpostengruppen 
V und IV der Verwendungsgruppen H 1 
und H2; 

4 Berufsoffiziere der Dienstposfen-
gruppe III; 

5 IBerufsoffiziere der Dienstpostengruppen 
II und 1. 

(2) Für Strecken, die mit der Eisenbahn zu­
rückgelegt werden, sind 'die Bestimmungen des 
§ 7 mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, 
daß den Berufsoffizieren der DierlStposten­
gruppe I die V ergü tung nach der I. Wagenklasse 
gebührt. 

Neu § 74. 

§ 69. Die Bestimmungen des 1., 11. und IV. 
Hauptstückes finden auf die Vertragsbediensteten 
des Bundes mit der Maßgabe sinngemäß Anwen­
dung, daß die Vertragsbediensteten folgenden Ge­
bührenstufen zugewiesen werden: 

Gebühren­
stufe Personenkreis 

Vertl'agsbedienstete des Entlohnungs­
schemas II; Vertragsbedienstete der Ent­
lohnungsgruppen e und d, ferner der 
Endohnungsgruppe c bis einschließlich 
der Entlohnungsstufe 11; 

Vertragsbedienstete der Entlohnungs­
gruppe 1 3 des Entlohnungsschemas n L; 
Vertragsbedienstete der Entlohnungs­
gruppe I 3 des Entlohnungsschemas I L 
bis einschließlich der Entlohnungs­
stufe 12; 

2 Vertragsbedienstete der Entlohnungs-
gruppe c ab der Entlohnungsstufe 12 

, und der Entlohnungsgruppe b; 

2 Vertragsbedienstete der Entlohnung-
gruppe 1 3 des Entlohnungsschemas I L 
ab der Entlohnungsstufe 13; Vertrags­
bedienstete der Entlohnungsgruppe I 2 
des Entlohnungsschemas 'n L; Vertrags­
bedienstete der Entlohnungsgruppe 1 2 

Entwurf: 

§ 73 hat zu entfallen. 

§ 74. Die Bestimmungen des 1., II. und IV. 
Hauptstückes sind auf die Vertragsbediensteten 
des Bundes (§ 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948) mit der Abweichung sinngemäß anzuwen­
den, daß die Vertragsbediensteten in folgende 
Gebührenstufen eingereIht werden: 

Gebühren­
stufe 

1 

Personenkreis 

Vertragsbedienstete des Entlohnungs­
schemas I der Entlohnungsgruppe e, der 
Entlohnungsgruppe d bis Entlohnungs­
stufe 15 einschließlich, der Entlohnungs­
gruppe c bis EntIohnungsstufe 11 ein­
schließlich ; 

Vertragsbedienstete des Entlohnungs­
schemas II Entlohnungsgruppen p 6 bis 
p 4 sowie der Entlohll'ungsgruppen p 3 
bis p 1 bis Entlohnungsstufe 15 ein­
schließlich ; 

Vertragslehrer des Entlohn,ungs-
schemas I L der Entlohnungsgruppe I 3 
bis Entlohnungsstufe 11 einschließlich; 

Vertragslehrer 'des Entlohnungs-
schemas II L der Entl-dhnungsgruppe 1 3; 

2 Vertragsbedienstete des Entlohnungs-
schemas I' der Entlohnungsgruppe cl ab 
der Entlohnungsstufe 16, der Entloh-

2 nungsgruppe c ab der Entlohnungs-
stufe 12 und der Entlohnungsgruppe b 
bis Entlohnungsstufe 9 einschließlich; 

Vertragsbedi'enstete des Entlohnungs­
schemas II der Entlohnungsgrupen p 3 
'bis p 1 ab der Entlohnungsstufe 16; 
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Gebühren­
scufe 

3 

422 der Beilagen 

Gel t end e s Re eh t: 

Personenkreis 

des Entlohnungsschemas I L bis ein­
schließlich der Entlohnungsstufe 11; 

Vertragsbedienstete der Entlohnungs-
gruppe a; 

Ve;tragsbedienstete der Entlohnungs-, 
gruppe I 2 des Entlohnungsschemas I L 
ab der Entlohnungsstufe 12; Vertrags­
bedienstete der Entlohnungsgruppe I 1 
des Entlo'hnungsschemas II L und des 
Entl6hnungsschemas I L. 

Gebühren­
stufe 

3 

11 

Entwurf: 

Personenkreis 

Vertragslehrer des Entlohnungs-
schemas I L der Entlohnungsgruppe 1 3 
ab der Entlohnungsstufe 12 und der Ent­
lohnungsgruppe I 2 bis Entlohnungs­
stufe 10 einschließlich; 

V crtragskhrer des Entlohnungs-
schemas II L der Entlohnungsgruppe I 2. 

V crtrags1bedienstete des Entlohnungs­
schemas I der Entlohnungsgruppe b ab 
der Entlohnungsstufe 10 und der Ent­
lohnungsgruppe a; 

Vertragslehrer des Entlohnungssche­
mas I L der Entlohnungsgruppe I 2 ab 
der Entlohnungsstufe 11 und der Ent­
lohnungsgruppe I 1; 

Vertragslehrer des Entlohnungs-
schemas II L der Entlohnungsgruppe I 1. 
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